
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Seminarteilnehmer/-innen,

mit Erlass III B 1 – Z0704/08/1001 vom 14. Mai 2009 (veröffentlicht unter E-VSF-N 21 2009 Nr. 81
vom 26. Mai 2009) hat der Bundesminister der Finanzen nochmals ausdrücklich die
Ansässigkeit des Zollanmelders (u.a für die Einfuhr und für die Ausfuhr) im Zollgebiet der
Gemeinschaft ausführlich beschrieben und geregelt. Der entsprechende Erlass ist hier
nachstehend zu Ihrer Kenntnis beigefügt;

Grundsätzlich ist hervorzuheben:
1.) Wird von dem Grundsatz der Ansässigkeit abgewichen, muss es sich um einen Ausnahmefall
handeln,
2.) d.h. der Beteiligte darf nur gelegentlich (in Deutschland weniger als zehnmal pro Jahr) anmelden
3.) und die zuständige Zollstelle muss dies für gerechtfertigt halten.

In allen anderen Fällen ist eine Ansässigkeit des Anmelders in der EU zwingend erforderlich!

Eine Ausnahme besteht auf Grund eines bilateralen Abkommens mit der Schweiz und mit
Liechtenstein -Gegenseitigkeit und Gewohnheitsrecht-; hierbei muss das Verfahren aber mit
den Grenzzollämtern (Grenzzone bis 10 km) praktiziert werden.

Der Erlass soll dazu führen, dass die Zollämter gerade bei Firmen mit Sitz in Drittländern genauer
hinschauen müssen, um ggf. Abfertigungen abzulehnen und Verstöße zu ahnden.

Nachstehend Abdruck Erlass:



Für weitere Rückfragen und Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit ( 0711/707097-60 Frau Tarasow
oder Herr Matt bzw. customs@ma-tax.de ) gerne zur Verfügung.
Bitte beachten Sie auch unsere Seminarangebote Juli 2009 für Anfänger und
Einsteiger Zoll (zweitägig) sowie Ausfüllen der Ausfuhranmeldung mit der
Internetausfuhranmeldung IAA Plus (eintägig / jeder Teilnehmer kann Fallgruppen
an einem PC üben und auf USB-Stick abspeichern). Vielen Dank
Ihre
MA-Tax Consulting GmbH
Filderstadt, im Juli 2009
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